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     letzten besetzten Stelle
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem
Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.
Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. 
Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der 
Endsumme abweichen.
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Vorbemerkungen

Ab dem 1. Berichtsquartal 2009 gilt die neue Klassifikation der Wirtschafzszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008),
die von der europaweit gültigen NACE Rev. 2 abgeleitet ist. Die Ergebnisse ab 2009 sind, bis auf kleine
Einschränkungen, mit den bisherigen voll vergleichbar. So wurde der Bereich "Vermietung von Baumaschi-
nen und -geräten mit Bedienungspersonal" ab dem 1. Berichtsquartal 2009 dem Bauhauptgewerbe zugeord-
net.

Der Bereich Ausbaugewerbe (Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe) ist entsprechend der Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), wie folgt gegliedert:

43.2 Bauinstallation

43.21 Elektroinstallation
43.22 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation

43.29 Sonstige Bauinstallation
43.29.1 Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung
43.29.9 Sonstige Bauinstallation a. n. g.

43.3 Sonstiger Ausbau

43.31 Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
43.32 Bautischlerei und -schlosserei
43.33 Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei

43.34 Malerei und Glaserei
43.34.1 Maler- und Lackierergewerbe
43.34.2 Glasergewerbe

43.39 Sonstiger Ausbau a. n. g.

Zum Quartalsbericht melden alle Betriebe mit überwiegender Tätigkeit in einem der vorgenannten Wirtschaftszweige,
die zu Unternehmen (rechtliche Einheit) mit 20 und mehr tätigen Personen gehören. Darüber hinaus werden einmal
jährlich, und zwar für das 2. Berichtsquartal, auch die Betriebe von Unternehmen (rechtliche Einheit) des Ausbauge-
werbes mit 10 bis 19 tätigen Personen befragt. Der Berichtskreis der vierteljährlich meldenden Betriebe wird im 1.
Quartal eines jeden Jahres anhand der Zahl der tätigen Personen aus der Jahreserhebung neu festgesetzt.

Erläuterungen

Ausbaugewerblicher Umsatz: Die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu meldenden (steuerpflichtigen und
steuerfreien) Beträge für Ausbauleistungen einschließlich Umsätze aus Subunternehmertätigkeit und der einbehal-
tenen Teilleistungen aus der Vergabe an Subunternehmer.

Betriebe: Örtlich getrennte Niederlassungen von Unternehmen (rechtliche Einheit). Dazu zählen Haupt- und
selbstständige Zweigniederlassungen sowie Einbetriebsunternehmen.

Entgelte: Bei den Entgelten ist die Summe der lohnsteuerpflichtigen Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) von
den im Ausbaugewerbe tätigen Personen angegeben. Diese Beträge verstehen sich ohne Arbeitgeberanteile zur
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, ohne Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes,
ohne Winterbeschäftigungs-Umlage, ohne Aufwendungen für die betriebliche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebe-
nenversorgung, ohne gezahltes Vorruhestandsgeld, ohne geleistete Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit (z. B.
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab der 101. witterungsbedingten Ausfallstunde, Leistungen nach dem Altersteil-
zeitgesetz). Den Entgelten sind auch die Bezüge von Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, Vorstandsmitgliedern
und anderen leitenden Kräften zugerechnet, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit an-
zusehen sind. Einbezogen sind auch Zahlungen für eine Beschäftigung, die nur wegen Unterschreitung der Steuer-
pflichtgrenzen steuerfrei sind.

Geleistete Arbeitsstunden: Alle von Inhaberinnen und Inhabern, Arbeiterinnen und Arbeitern und gewerblich Aus-
zubildenden auf Baustellen und Bauhöfen tatsächlich geleisteten (nicht die bezahlten) Arbeitsstunden.
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Tätige Personen im Ausbaugewerbe: Tätige Inhaberinnen und Inhaber und Mitinhaberinnen und Mitinhaber, un-
bezahlt mithelfende Familienangehörige soweit sie mindestens 55 Stunden im Monat im Betrieb tätig sind und alle
anderen Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen (z. B. auch Vorstandsmitglieder, Direktorinnen
und Direktoren, Volontärinnen und Volontäre, Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
und Auszubildende) sowie Personen mit Altersteilzeitregelungen.

Unternehmen (rechtliche Einheit): Kleinste rechtliche Einheit, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen
Bücher führt und eine jährliche Feststellung des Vermögensbestandes bzw. des Erfolgs der wirtschaftlichen Tätigkeit
vornehmen muss.

Hinweis
Ergänzende Ergebnisse aus dem Mixmodell: Das Ausbaugewerbe ist geprägt durch eine Vielzahl kleiner Betriebe,
die in der Summe eine wichtige Rolle für die Darstellung der konjunkturellen Entwicklung spielen. Daten des Quar-
talsberichts im Ausbaugewerbe, die Betriebe von Unternehmen (rechtliche Einheit) mit 20 und mehr tätigen Personen 
erfassen, sind hier um Verwaltungsdaten für Betriebe mit weniger als 20 tätigen Personen ergänzt. Die Verwaltungs-
daten umfassen Umsatzdaten der Finanzverwaltung und Beschäftigtendaten der Bundesagentur für Arbeit. Das Er-
gebnis dieses "Mixmodells" entspricht praktisch einer Totalzählung. Das Mixmodell zielt darauf ab, die Darstellung
der konjunkturellen Entwicklung im Bauhaupt- und im Ausbaugewerbe zu vervollständigen und damit die Aussage-
fähigkeit, der Ergebnisse aus den Primärerhebungen zu verbessern. Aufgrund methodischer Besonderheiten ist mit
dem Mixmodell nur die Darstellung von Messziffern und Veränderungsraten, nicht jedoch von absoluten Größen
möglich.
Auf Wunsch wird für alle Betriebe ein Mixmodell, nach ausgewählten Wirtschaftszweigen, aus erhobenen und Ver-
waltungsdaten bereitgestellt.
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